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Satzung 
über die Unterbringung Obdachloser und die Benutzung der 

Obdachlosenunterkünfte in der Stadt Hann. Münden 
 

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) hat der Rat der 
Stadt Hann. Münden in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende Satzung beschlossen. 
 

§ 1 Zweck und Benutzerkreis 
 
(1) Die Stadt Hann. Münden errichtet und unterhält Obdachlosenunterkünfte als eine 

öffentliche Einrichtung. 
 
(2) Obdachlosenunterkünfte nach Absatz 1 sind  

a) eigene Unterkünfte der Stadt Hann. Münden,  
b) von der Stadt Hann. Münden angemietete Unterkünfte sowie Unterkünfte, die sie 

aufgrund sonstiger Vereinbarung mit Dritten zur Obdachlosenunterbringung zu 
nutzen berechtigt ist. 

 
(3) Obdachlosenunterkünfte sind nicht für eine dauernde, sondern nur für eine 

vorübergehende Wohnnutzung bestimmt. Die in eine Obdachlosenunterkunft 
eingewiesene Person ist verpflichtet, sich eigenständig um eigenen Wohnraum zu 
bemühen, um die Obdachlosigkeit zu beenden. Auf Verlangen der Behörde hat sie die 
Bemühungen, eine Wohnung anzumieten, nachzuweisen. 

 
 

§ 2 Einweisung, Beginn und Ende der Nutzung, Umsetzung 
 
(1) Die Einweisung in die Obdachlosenunterkunft erfolgt durch schriftliche Verfügung. Ein 

Rechtsanspruch auf Einweisung in die Obdachlosenunterkunft oder ein weiteres 
Verbleiben darin besteht nicht. Die/der Eingewiesene ist verpflichtet, die Obdachlosigkeit 
schnellstmöglich zu beseitigen und hat sich selbstständig um neuen Wohnraum zu 
bemühen. 

 
(2) In Ausnahmefällen kann bei unmittelbar bevorstehender oder bereits eingetretener 

Obdachlosigkeit die Verfügung mündlich erteilt werden. Sie ist unverzüglich schriftlich 
nachzuholen. 

 
(3) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Tag, an dem die Unterkunft dem 

Eingewiesenen zur Verfügung gestellt wird und endet mit Ablauf des Tages, an dem die 
vollständige Räumung der Unterkunft und die Schlüsselübergabe erfolgt sind. Werden 
aus Gründen, die der/die Räumende zu vertreten hat, die Schlüssel der Unterkunft 
verspätet dem Beauftragen der Stadt Hann. Münden übergeben, so bleibt das 
Nutzungsverhältnis und damit die Gebührenpflicht bis zur Übergabe der Unterkunft und 
Rückgabe der Schlüssel bestehen. 
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(4) Die Verfügung ist rechtswidrig, wenn die Wohnungslosigkeit nur vorgetäuscht wurde 
oder wissentlich unrichtige oder falsche Angaben gemacht wurden. Die Verfügung kann 
dann zurückgenommen werden. 

 
(5) Gründe für die Beendigung des Nutzungsverhältnisses bzw. einer Umsetzung sind 

insbesondere, wenn 
a) die Stadt Hann. Münden eine Wohnung nachweist oder anbietet, 
b) der/die Eingewiesene sich eine andere Wohnung verschafft, 
c) die Unterkunft in Zusammenhang mit Umbau-, Erweiterungs- oder 

Instandsetzungsarbeiten geräumt werden muss, 
d) bei Unterkünften, die die Stadt Hann. Münden angemietet hat, das Mietverhältnis 

zwischen der Hann. Münden und dem/der Dritten endet, 
e) der/die Eingewiesene die Unterkunft nicht mehr selbst bewohnt, sie ohne schriftliche 

Zustimmung nicht mehr ausschließlich zu Wohnzwecken benutzt oder sie nur zur 
Aufbewahrung von Hausrat verwendet, 

f)  der/die Eingewiesene Anlass zu Konflikten, die zu einer Beeinträchtigung des 
Hausfriedens oder zu Gefährdungen von Hausnutzern oder Hausnutzerinnen 
führen, 

g) die Unterkunft länger als vier Wochen nicht bewohnt wird. 
 
Die Umsetzung in eine andere Unterkunft oder die Beendigung des 
Nutzungsverhältnisses erfolgt durch schriftliche Verfügung. 

 
 

§ 3 Zutritts- und Weisungsrecht 
 
(1) Die von der Stadt Hann. Münden mit der Verwaltung und Betreuung der Unterkünfte 

beauftragten Personen sind berechtigt, die Unterkünfte – nach einer Vorankündigung- in 
der Zeit von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu betreten. In Fällen besonderer Dringlichkeit 
können die Unterkünfte ohne Vorankündigung betreten werden, und zwar auch in der 
Zeit von 22.00 Uhr bis 08.00 Uhr. 

 
(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen sind befugt, den Benutzern/ Benutzerinnen 

Weisungen zur Nutzung der Unterkunft zu erteilen. Dies gilt auch gegenüber Besuchern 
und Besucherinnen, denen sie bei Zuwiderhandlung gegen die Hausordnung oder 
gegen die Weisungen Hausverbot erteilen können. 

 
 

§ 4 Zweckwidrige Nutzung 
 
(1) Bauliche Veränderungen und Reparaturen an den Unterkunftsräumen und den 

gemeinschaftlichen Anlagen durch die Benutzer und Benutzerinnen sind nicht zulässig. 
 
(2) Den Benutzern und Benutzerinnen ist es grundsätzlich untersagt, das Gelände entgegen 

dem Anstaltszweck zu benutzen. Das gilt vor allem für die Errichtung nicht genehmigter 
baulicher Anlagen sowie für das Ablagern und Abstellen von Müll und Fahrzeugen. 

 
(3) Den Benutzern und Benutzerinnen ist es untersagt, andere Personen in den 

Unterkünften aufzunehmen oder übernachten zu lassen. Der Aufenthalt von 08.00 Uhr 
bis 22.00 Uhr von Personen zu Besuchszwecken ist hiervon nicht berührt. 
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(4) Die Ausübung jeglichen Gewerbes ist in den Unterkünften nicht gestattet. 
 
 

§ 5 Tierhaltung 
 
Das Halten jeglicher Tiere ist den Benutzern und Benutzerinnen als auch den Besuchern und 
Besucherinnen in der Unterkunft nicht gestattet. 
 
 

§ 6 Hausordnung 
 
Für die Dauer des Aufenthalts in den Obdachlosenunterkünften gilt die Hausordnung. Die 
Hausordnung gilt auch für Besucher. Ein Hausrecht des Vermieters bei angemieteten 
Unterkünften bleibt von dieser Regelung unberührt. 
 
 

§ 7 Auszug, Rückgabe der Unterkunft 
 
(1) Mit Beendung des Benutzungsrechtes ist die Unterkunft durch den Benutzer oder die 

Benutzerin unverzüglich zu räumen. Selbst eingebrachte Sachen und Gegenstände sind 
aus der Unterkunft zu entfernen und die Unterkunft ist besenrein der Stadt Hann. 
Münden zu übergeben. Alle Schlüssel sind an die von der Stadt Hann. Münden mit der 
Verwaltung des Gebäudes beauftragten Person zu übergeben. 

 
(2) Die Stadt Hann. Münden kann zurückgelassene Sachen und Gegenstände auf Kosten 

der ehemaligen Benutzer oder Benutzerin entfernen und in Verwahrung nehmen. Die 
sichergestellten Sachen und Gegenstände werden entsprechend der Vorschriften des 
Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) verwertet oder 
vernichtet. 

 
 

§ 8 Tod des Benutzers oder der Benutzerin 
 

Verstirbt die eingewiesene Person, endet das Nutzungsverhältnis. Das Recht zur Nutzung der 
Unterkunft geht nicht auf die Erben über. Das dem verstorbenen Benutzer oder der 
verstorbenen Benutzerin gehörende Eigentum, welches sich in der Unterkunft befindet, wird 
von der Stadt Hann. Münden verwahrt. § 7 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Erbe/ die Erbin/ die 
Erben haben die Kosten der Verwahrung zu tragen. 
 
 

§ 9 Gebühren 
 

Für die Inanspruchnahme von Obdachlosenunterkünften werden Nutzungsgebühren erhoben. 
Die Gebühren ergeben sich aus der jeweils geltenden Gebührensatzung für die Nutzung der 
Obdachlosenunterkünfte der Stadt Hann. Münden. 
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§ 10 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des NKomVG handelt, wer 
a) entgegen § 2 Abs. 1 und 4 eine Unterkunft ohne schriftliche Einweisungsverfügung 

bezieht oder sie für andere Wohnzwecke nutzt, 
b) entgegen § 2 Abs. 5 einem Bescheid über die Nutzungseinschränkung oder der 

Umsetzung nicht Folge leistet, 
c) entgegen § 4 Abs 3 eine andere Person aufnimmt oder in der Unterkunft 

übernachten lässt, 
d) entgegen § 5 trotz Verbot ein Tier in einer durch die Stadt Hann. Münden zur 

Verfügung gestellten Obdachlosenunterkünfte hält, 
e) entgegen § 7 Abs. 1 der Räumungspflicht nicht nachkommt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5000,00 € geahndet werden. 
 
 

§ 11 Inkrafttreten, Außerkraftsetzung 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.  
 
Am gleichen Tage tritt die Satzung über die Unterbringung Obdachloser und die Benutzung 
der Obdachlosenunterkünfte in der Stadt Hann. Münden vom 27.02.1992 außer Kraft.  
 
 
 
Hann. Münden, 11.12.2025 
 

Stadt Hann. Münden 
 

(L. S.)    gez. Tobias Dannenberg 
 

Bürgermeister 
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1. Nachtrag 
zur 

 
Neufassung der Satzung der Stadt Hann. Münden über die Erlaubnisse für 

Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten 
(Sondernutzungssatzung) 

 

 

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 

17. Dezember 2010, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. 

GVBl. 2025 Nr. 3) und der §§ 18 und 21 des Niedersächsischen Straßengesetzes in der 

Fassung vom 24. September 1980, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 29.06.2022 (GVBl. 

S. 420) in Verbindung mit § 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) hat der Rat der Stadt Hann. Münden in 

seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

 
Artikel I 

 

Dem § 15 (Wochenmarkt) wird ein neuer § 15 a (Nichtanwendung einzelner Regelungen) 

angefügt:  

 

Für die Zeit vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2027 finden die Regelungen des § 4 Abs. 2 Ziff. 3 

Satz 2 und 3 und § 4 Abs. 2 Ziff. 5 Satz 2 keine Anwendung. 
 

 
Artikel II 

 

Dieser 1. Nachtrag tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

 

Hann. Münden, 11.12.2025 

Stadt Hann. Münden 

(L. S.) 

gez. Tobias Dannenberg 

Bürgermeister 
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1. Nachtrag 
zur Verordnung 

über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung 
in der Stadt Hann. Münden vom 14.12.2023 
(Straßenreinigungsverordnung – StRVO) 

 
 
Aufgrund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
(NPOG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.01.2005 (Nds. GVBl. 2005, S. 9), zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. 2022, S. 589) und § 52 Abs. 
1 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.09.1980 (Nds. GVBl. 1980, S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.06.2022 (Nds. 
GVBl. 2022, S. 420) hat der Rat der Stadt Hann. Münden in seiner Sitzung am 11.12.2025 
folgenden 1. Nachtrag zur Verordnung über Art, Maßgabe und räumliche Ausdehnung der 
Straßenreinigung in der Stadt Hann. Münden (Straßenreinigungsverordnung StRVO) 
beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Im § 11 (Umfang der übertragenen Reinigungspflicht im Winterdienst) wird in Absatz 2 Buch- 
stabe d) nach Satz 2 folgender neuer Satz 3 hinzugefügt: 
 

In reinigungspflichtigen Straßen mit ausschließlich geraden oder ungeraden 
Grundstücksnummern besteht die Reinigungspflicht stets beidseitig. 

 
Der bisherige Satz 3 wird dann Satz 4. 
 
 

Artikel II 
 

Das der Straßenreinigungsverordnung als Anlage beigefügte Straßenverzeichnis wird wie folgt 
geändert: 
 
Prioritätsklasse B (Winterdienst) 
 
Aufzunehmen aufgrund des Kriteriums „starke Steigung“ sind die Straßen:   

- Am Schäferberg (ohne die Stichstraßen zu den Hausnummern 2, 4 und 6) 
- Am Falkenhorst (im Bereich zwischen „Fasanenweg“ und „Siechenbergweg“) 

Lückenschluss (Winterdienst) 
Aufzunehmen sind aufgrund des Erfordernisses einer zusammenhängenden Tourenplanung 
die Straßen: 

- Falkenhorst (im Bereich zwischen „Siechenbergweg“ und „Schützenstraße“) 
- Hermannshäger Straße (im Bereich zwischen "Wiershäuser Weg", "Mörickeweg" und 

Einmündung "Am Schäferberg“) 
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Artikel III 

Dieser 1. Nachtrag tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Hann. Münden, 11.12.2025  
Stadt Hann. Münden 

(L. S.) 
gez. Tobias Dannenberg 

Bürgermeister 
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1. Nachtrag
zur 

Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in 
der Stadt Hann. Münden 

Aufgrund der § 58 Absatz 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBL. S. 576) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) in Verbindung mit §§ 1 und 55 des Niedersächsischen 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.01.2005 (Nds. GVBl. S. 9) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22.09.2022 
(Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Hann. Münden in seiner Sitzung am 11.12.2025 
folgenden 1. Nachtrag beschlossen: 

Artikel I 

§ 9 (Fütterungsverbot von Tauben, Enten, Schwänen und Gänsen) wird wie folgt geändert:

Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
Das Füttern von wildlebenden Tauben, Enten, Schwänen und Gänsen auf öffentlichen 

Straßen, Wegen, Gewässern und Anlagen im Geltungsbereich der Stadt (bebaute Ortslage) 

ist verboten. 

Absatz 2 wird gestrichen. 

Artikel II 

Stadt Hann. Münden 
(L. S.) 

gez. Tobias Dannenberg 

Bürgermeister 

Dieser 1. Nachtrag tritt am 01.01.2026 in Kraft.
 
Hann. Münden, 11.12.2025
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1. Nachtragssatzung 
zur Friedhofssatzung der Stadt Hann. Münden vom 28.09.2023 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) und des § 13a des Gesetzes über das 
Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) vom 08.12.2005 (Nds. GVBl. S. 381), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.02.2022 (Nds. GVBl. S. 134), hat der 
Rat der Stadt Hann. Münden in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende 1. Nachtragssatzung 
zur Friedhofssatzung der Stadt Hann. Münden vom 28.09.2023 beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

In § 11 Absatz 2 wird Satz 3 gestrichen; Satz 4 wird der neue Satz 3. 
 
 

Artikel 2 
 

§ 18 Absatz 3 Satz 4 erhält folgende Fassung: 
 

Sie sind ausschließlich mit vertiefter Schrift zu versehen und so tief in den Boden 
einzulassen, dass sie ebenerdig abschließen und für die üblichen Pflegearbeiten ein 
Überfahren mit Maschinen (z.B. Rasenmäher) möglich ist. 
 

In § 18 Absatz 3 Satz 6 wird „§ 25“ ersetzt durch „§ 26“. 
 
 

Artikel 3 
 

§ 21 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

Die Verschlussplatten der Urnenkammern müssen vom Antragsteller innerhalb eines 
Jahres nach der Erstbelegung in vertiefter Schrift mit mindestens dem Nachnamen 
beschriftet werden. § 28 gilt entsprechend. 

 
 

Artikel 4 
 

In § 26 Absatz 1 wird „§ 22“ ersetzt durch „§ 23“. 
 
 

Artikel 5 
 

§ 42 Absatz 2 wird gestrichen. 
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Artikel 6 
 

Diese 1. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Hann. Münden, 11.12.2025 
 

Stadt Hann. Münden 
(L.S.) 

 
gez. Tobias Dannenberg 

 
Bürgermeister 
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Satzung 
über die Teil-Aufhebung des Friedhofes Neumünden 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) und des § 16 des Gesetzes über das 
Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) vom 08.12.2005 (Nds. GVBl. S. 381), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.02.2022 (Nds. GVBl. S. 134), hat der 
Rat der Stadt Hann. Münden in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

(1) Der nordwestliche Teil des städtischen Friedhofes Neumünden (Wilhelmshäuser Straße 
20, 34346 Hann. Münden) mit einer Größe von ca. 35.000 qm wird unter Beachtung der 
Ausnahmen in Absatz 2 aufgehoben. Der Bereich befindet sich oberhalb des Querweges 
zwischen Westpreußenstraße und Wildemannschlucht. 
 

(2) In dem in Absatz 1 genannten Bereich bleiben zwei Grabstellen bis zum Ende der Ruhezeit 
Teil des weiterhin nicht aufgehobenen Friedhofteils. Es handelt sich um 
a) die Grabstätte Nr.: WG117A, neuer Teil mit den Koordinaten (Eckpunkte) 

51°24.822060'N 9°38.386500'E; 51°24.820440'N 9°38.391300'E; 51°24.819300'N 
9°38.384160'E; 51°24.817680'N 9°38.389020'E 

b) die Grabstätte Nr.: WG1392, neuer Teil mit den Koordinaten (Eckpunkte) 
51°24.770340'N 9°38.354760'E; 51°24.769440'N 9°38.357640'E; 51°24.768000'N 
9°38.352780'E; 51°24.767040'N 9°38.355660'E 
 

(3) In dem aufgehobenen Teil gem. Absatz 1 sind die Ruhezeiten aller dort bestatteten 
Verstorbenen abgelaufen. 
 

(4) Der aufgehobene Bereich gem. Absatz 1 ist in dem beigefügten Lageplan eingezeichnet; 
ebenso die beiden in Absatz 2 genannten Ausnahmen. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung. 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Hann. Münden, 11.12.2025 

 

Stadt Hann. Münden 

 
(L.S.) 

gez. Tobias Dannenberg 

 

Bürgermeister 
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